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Schuljahreswechsel 2024/25 
im Schülerverzeichnis 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

Wie in jedem Jahr steht in Kürze wieder der Schuljahreswechsel an, der einige Arbeiten im 

Schülerverzeichnis erforderlich macht. Diese sind im Folgenden aufgeführt: 

 

Bei allen Schüler:innen und Klassen müssen die Pflichtfelder ausgefüllt werden. 

 

Zu etlichen Pflichtfeldern gibt es die Möglichkeit der Sammelzuweisungen, die Ihnen den Um-

gang mit den erforderlichen Daten erheblich erleichtern sollen. (Hinweis: Die Sammelzuwei-

sungen sind nur bei aktiven Schüler:innen anwendbar, d.h. sie sollten vor dem Ausschulen 

angewandt werden) 

Angaben zu Pflichtfeldern, die zu Schuljahresbeginn noch nicht feststehen (z.B. Sprach-

gruppe), müssen bis spätestens 01.10.2024 eingetragen sein, da diese Angaben für di-

verse Zuweisungen maßgeblich sind (d.h. fehlende Angaben werden bei Zuweisungen dann 

auch NICHT berücksichtigt!). 

  



Die folgenden Arbeitsschritte müssen zum Ende des laufenden Schuljahres 
(31.07.2024) abgeschlossen sein (ausgenommen die noch nicht feststehenden 
Pflichtfelder) 

 
Gehen Sie wie folgt vor: 
 
1. Unter Extras / Klassen fortschreiben (neu anlegen im nächsten SJ.) 

Unter diesem Punkt können Sie die Klassen des aktuellen Halbjahres in das nächste 

Schuljahr mit gleichen Stammdaten übertragen. Das Programm macht Ihnen hier Vor-

schläge zu Klassenkürzel, Klassenstufe und Schulart, die Sie entweder durch Auswahl 

bestätigen oder durch das direkte Anklicken im Feld abändern. Sie können auch durch 

das Setzen des Hakens alle Klassenlehrer/in übernehmen. Von Ihnen müssen lediglich 

die neuen Klassen (1, 5 oder 11 für die E-Phase) an Ihrer Schule angelegt werden. 

 
2. Schüler:innen versetzen 

2.1. Erst nachdem für das neue Schuljahr Klassen angelegt wurden, ist es möglich  

           Schüler:innen in das neue Schuljahr zu versetzen. 

2.2. Wechseln Sie in das aktuelle Schulhalbjahr (Zeitraum 47) und versetzen Sie die  

Schüler:innen über „Bearbeiten/Schüler versetzen...“ bzw. über Bearbeiten/Schüler 
versetzen (Klassenweise). 
Hierbei empfiehlt es sich, erst die „Sonderfälle“ (Wiederholer etc.) zu behandeln, da 

man danach klassenweise markiert vorgehen kann. 

2.3. Bei allen Schüler:innen muss am Ende des Schuljahres die Registerkarte 
Zeugnis/Laufbahn mit den entsprechenden Daten bei 

 

1. Wiederholer 2. Wiederholungsart 3. Versetzt   4. Versetzungsart  
   
vollständig ausgefüllt sein.  
Bei korrekter Anwendung des Assistenten „Schüler versetzen“ und/oder der Sammel-

zuweisungen ist dies realisiert. 

  



3. Neue Schüler/Bewerber erfassen und einschulen 

Wechseln Sie in das neue 1. Halbjahr (Zeitraum 48). Erfassen Sie die neuen Schü-
ler:innen/Bewerber:innen, die nicht aus einer Bremer Schule kommen und weisen 

Sie den Schüler:innen die entsprechende Klasse zu über „Bearbeiten/Schüler ein-
schulen...“. Für Bewerber:innen und Schüler:innen, die aus einer Bremer Schule 
kommen, schulen Sie ausschließlich über den Schülerpool  

(im Schülerverzeichnis unter „Bearbeiten/Schüler-Poolsuche“) ein. 

 
4. Umgang mit fiktiven Aufnahmeklassen (z.B.: 1 Aufn., 5 Aufn., 11 Aufn.) 
 

1. Alle Schüler:innen dieser Klasse, die definitiv nicht die eigene Schule besuchen 

werden, müssen von Ihnen zur besseren Übersicht ausgeschult werden. 

2. Neue Schüler:innen, die definitiv im neuen Schuljahr dazukommen, müssen sofort 
in die jeweilige Aufnahmeklasse eingeschult werden. 

3. ACHTUNG: Die von uns angelegten Klassen wie 1 Aufn., 5 Aufn. und 11 Aufn. dür-
fen in keinem Falle umbenannt werden. Diese werden vom Schulverwaltungssoft-

ware-Team zu gegebener Zeit wieder gelöscht, was bei Umbenennung dieser Klassen 

nicht mehr möglich ist. 

5. Bei allen Schüler:innen, die den Bildungsgang und/oder die Schule verlassen 
(Gilt nicht für die Primarstufe): 
 

Bei allen Schüler:innen, die die Schule oder den Bildungsgang verlassen, muss 

die Registerkarte Zeugnis/Laufbahn mit den entsprechenden Daten zum Abschluss 

ausgefüllt werden bei: 

1. Abschluss (der erworbene Abschluss des Bildungsganges – aber auch wenn zutref-

fend „Ausbildung abgebrochen ...“, bzw.  „ohne Abschluss ...“ oder „Allgemeines Zeug-

nis“ lt. Verfügung 120/2015) 

2. Nur in beruflichen Bildungsgängen: Zusätzlich erworbener Abschluss, wenn mit 

dem Abschluss ein weiterer Abschluss zuerkannt wird, ansonsten muss hier OzB 

(ohne zusätzliche Berechtigung) eingetragen werden. 

Unter Stammdaten die Karte Zugang/Abgang: Wenn Schüler:innen die Schule verlassen, 

müssen das Abgangsdatum und die Abgangsart eingetragen sein. Generell werden diese An-

gaben beim Ausschulen bereits abgefragt. Somit sind hier „per Hand“ keine Einträge erforder-

lich. 

  



Bitte überprüfen Sie folgende Felder bis zum 01.10.2024 auf korrekte Dateneingabe. 

• Fremdsprachenfolge: Hier müssen die aktuellen Fremdsprachen der Schüler:in aufge-

führt sein. 
(Sollten Schüler:innen keinen Fremdsprachenunterricht haben, so ist der Eintrag KE – 

„ohne Fremdsprache“ bei der 1. Fremdsprache vorzunehmen.) 

• Muttersprache: Es gilt die Regelung, dass hier in jedem Fall ein Eintrag vorzunehmen ist, 

auch wenn die Muttersprache Deutsch ist.  
• Verkehrssprache: Es gilt die Regelung, dass hier in jedem Fall ein Eintrag vorzunehmen 

ist, auch wenn die Verkehrssprache Deutsch ist. 
• Sprachgruppe: Die Sprachgruppe ist nur noch für die Klassen 4 und 5 auszufüllen. Es 

gibt nur noch die Differenzierung 0 und 1 

• Sonderpädagogischer Förderbedarf: hier kann von Schule nichts eingetragen oder 

auch gelöscht werden. Eintragungen werden ausschließlich von der Schulaufsicht vorge-

nommen. Sollten hierzu weitere Angaben nötig werden, wird das zuständige Fachreferat 

gesondert informieren. 

• Förderbedarf lt. Gesundheitsamt (nur für Grundschulen und Förderzentren): 
Hier ist von den Schulen im jeweiligen Einschulungsjahrgang der in der Schuleingangsun-

tersuchung vermutete Förderbedarf in der Regelschule zu erfassen.  

(lt. Mitteilung 276/2023) 

 

 

Die Schulleitung ist dafür verantwortlich, dass zum Bundesstatistik-Stichtag 
(01.10.2024)  

alle vorgenannten Daten vollständig und richtig angegeben sind. 

 

Bei Fragen und/oder Problemen wenden Sie sich bitte direkt an mich. 

 

 

Mit freundlichem Gruß 

Im Auftrag 

 

gez. Olaf Tiemann 

 


